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Stadt Norden 
Bebauungsplan Nr.120 „Korndeichsland“   
 
 

Abwägung der Stellungnahmen  
 
aus der  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4(2) BauGB  
sowie der  
öffentlichen Auslegung gem. § 3(2) BauGB 

 
Stand: 08.05.2013 
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1  Von folgenden Trägern öffentlicher Belange sind Stellungnahmen eingegangen: 

 

1.1 Samtgemeinde Hage 

1.2 EWE Netz GmbH Netzregion Ostfriesland, Norden 

1.3 Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH, Leer 

1.4 Oldenburgisch- ostfriesischer Wasserverband (OOWV), Brake 

1.5 Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH 

1.6 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Aurich, Katasteramt Norden 

1.7 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Betriebsstelle Aurich 

1.8 Ostfriesische Landschaft, Aurich 

1.9 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN), Amt für Landentwicklung, Aurich 

1.10 Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Aurich  

1.11 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt, Emden  

1.12 Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg, Emden 

1.13 Landkreis Aurich, Aurich 

1.14 DB Services Immobilien GmbH, Hamburg 
 

1.15 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen, Kampfmittelbeseitigungsdienst, Hannover  

 
 

2            Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB sind keine Stellungnahmen eingegangen.  
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1.1 
 
Samtge-
meinde Hage 
 
Schreiben 
vom 
27.03.2013  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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1.2 
 
EWE Netz 
Netzregion 
Ostfriesland, 
Norden 
 
Schreiben 
vom 
25.03.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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1.3 
 
Kabel 
Deutschland 
Vertrieb + 
Service 
GmbH, Leer 
 
Schreiben 
vom 
25.4.2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabel 
Deutschland 
Vertrieb + 
Service 
GmbH, Leer 
 
Schreiben 
vom 
14.01.2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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1.4 
 
OOWV 
Brake 
 
Schreiben 
vom  
21.03.2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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1.5 
 
Wirtschafts-
betriebe 
Norden 
 
Schreiben 
vom 
03.04.2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt. Die entsprechenden Maßnahmen 
werden im Rahmen der Erschließungsarbeiten abgestimmt. 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Die Leitungsschutzanweisung wird berücksichtigt. 
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1.6. 
 
LGLN, 
Regional-
direktion 
Aurich, 
Norden 
 
Schreiben 
vom  
20.03.2013 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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1.7 
 
NLWKN, 
Betriebs-
stelle Aurich 
 
Schreiben 
vom 
10.04.2013  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im folgenden wird die Stellungnahme aus der Beteiligung gem. § 
4(1) BauGB behandelt. 
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1.7 
 
NLWKN, 
Betriebs-
stelle Aurich 
 
Schreiben 
vom 
22.01.2013  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Abwasser 
Der Hinweis zur Abwasserbehandlung  wird zur Kenntnis 
genommen. Handlungsbedarf wird jedoch von der Stadt Norden 
nicht gesehen.  
Die in der Stellungnahme genannten Belastungswerte der 
Kläranlage sind nicht auf eine unzureichende Dimensionierung 
zurückzuführen. Zwischenzeitlich konnte die Belastung der 
Kläranlage durch eine Zulaufvergleichmäßigung sowie durch eine 
Optimierung der Kanalbewirtschaftung um 50 % gesenkt werden.    
 
Löschwasser 
Der Stellungnahme wird gefolgt. Die ausreichende Versorgung mit 
Löschwasser wird im Rahmen der Erschließungsplanung 
berücksichtigt. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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1.8 
 
Ostfriesische 
Landschaft, 
Aurich 
 
Schreiben 
vom 
11.04.2013  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt. Der Beginn der Bauarbeiten wird 
rechtzeitig angezeigt. 
Der Hinweis zu den Fristen und der Kostenregelung wird zur 
Kenntnis genommen und ihm wird bei Vorliegen von Befunden 
gefolgt. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Da die Ostfriesische 
Landschaft keine Bedenken gegen das geplante Vorhaben 
vorbringt, geht die Stadt Norden davon aus, dass eine 
Genehmigung der Bauarbeiten nicht notwendig ist und die 
beschriebene Beteiligung der Stelle an den Erschließungsarbeiten 
ausreichend ist. 
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1.9 
 
LGLN, 
Regional-
direktion 
Aurich 
 
Schreiben 
vom 
11.04.2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Zustimmung des LGLN gemäß Flurbereinigungsgesetz wird zur 
Kenntnis genommen. 
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1.10 
 
Landwirt-
schafts-
kammer 
Nieder-
sachsen, 
Aurich 
 
Schreiben 
vom 
16.04.2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 
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1.11 
 
Staatliches 
Gewerbeauf-
sichtsamt 
Emden 
 
Schreiben 
vom 
23.04.2013  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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1.12 
 
IHK Aurich 
 
Schreiben 
vom  
10.04.2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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1.13 
 
Landkreis 
Aurich 
 
Schreiben 
vom 
24.04.2013 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen des Landkreises zu den 
Kompensationsmaßnahmen werden zur Kenntnis genommen und 
beachtet. Die Ausgleichsfläche wird gesichert und in das 
Kompensationskataster eingetragen. 
 
Der Hinweis zur Ausbildung des Lärmschutzes wird zur Kenntnis 
genommen. Die Auffassung des Landkreises wird jedoch nicht 
geteilt. Die Stadt Norden hat zusammen mit ihren beteiligten 
Fachdiensten und dem Investor die Lösung zur Errichtung eines 
Walles mit zusätzlichem Wandelement erarbeitet. Dem 
angesprochenen Landschaftsbild soll mit der bepflanzten 
Wallausbildung Rechnung getragen werden.  
Aufgrund der im Schallschutzgutachten ermittelten notwendigen 
Höhe der aktiven Schallschutzmaßnahme von 3,00 m würde eine 
reine Wallausbildung zu einer erheblich größeren 
Bodenversiegelung und damit Eingriff in den Naturhaushalt führen. 
Die angedachte Lösung soll daher weiterverfolgt werden. 
 
Der Hinweis auf die erfolgte Prüfung der Unterlagen in Bezug auf 
die Belange der Unteren Deichbehörde und der Unteren 
Wasserbehörde  wird zur Kenntnis genommen. Die Angaben zu 
den Paragraphen für die wasserrechtliche Plangenehmigung 
werden in der Begründung zum Bebauungsplan entsprechend 
angepasst. 
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Die Stellungnahme zur Gewässerunterhaltung des Süderschlootes 
wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
Es wird auf die Stellungnahme des Entwässerungsverbandes 
Norden aus der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB zum 
Bebauungsplan verwiesen, in der vorgeschlagen wird, einen 
Räumstreifen in Stadt- Eigentum zur Gewässerunterhaltung 
festzusetzen. Diesem Hinweis wurde nachgegangen. 
 
Die Festlegung eines Räumstreifens war Gegenstand in einer 
Beratung mit den Fachdiensten der Stadt Norden. Man kam zu 
dem Ergebnis, dass ein 6 Meter breiter Räumstreifen über ein Geh- 
und Fahrrecht zugunsten der Stadt Norden auf den 
Wohnbaugrundstücken gesichert werden solle und dieser über 
eine dingliche  Absicherung in den Grundbüchern der Eigentümer 
eingeräumt werde. 

 
Im Entwurf des Bebauungsplanes Nr.120 erfolgte eine 
entsprechende Festsetzung und Begründung. Hierzu ist während 
der öffentlichen Auslegung vom Entwässerungsverband keine 
erneute Stellungnahme vorgebracht worden, so dass die Stadt 
Norden davon ausgeht, dass die Belange der 
Gewässerunterhaltung  ausreichend berücksichtigt werden.  
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1.14 
 
DB Service 
Immobilien 
GmbH, 
Hamburg 
 
Schreiben 
vom  
08.04.2013  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Da die Bahnanlage in einer mittleren Entfernung von 250 m zur 
westlichen Geltungsbereichsgrenze verläuft, sind Immissionen 
durch die Bahn auf das geplante Wohngebiet nicht zu erwarten. 
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1.15 
LGLN, 
Regional-
direktion 
Hannover 
 
Schreiben 
vom 
21.03.2013  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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1.15 
LGLN, 
Regional-
direktion 
Hannover 
 
Schreiben 
vom 
21.03.2013  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Norden nimmt zur Kenntnis, dass in der Anlage weder 
Aussagen zu beabsichtigten Planungen und Maßnahmen im Sinne 
der Kampfmittelbeseitigung  noch zu nicht beabsichtigten 
Maßnahmen gemacht werden. 
 
Ebenso wird ein Kampfmittelverdacht nicht ausgeschlossen, aber 
auch nicht vermutet. Es erfolgt in der Anlage keine Empfehlung zur 
weiteren Gefahrenerforschung.  
 
Insofern geht die Stadt Norden davon aus, dass kein akuter 
Kampfmittelverdacht besteht und sieht zum jetzigen Zeitpunkt von 

Prospektionen ab. 

 


